
Antrag auf Ersterteilung/Verlängerung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung  
 
Geburtsdatum 
 

      
Jetzige Familiennamen 
 

      
Geburtsnamen 
 

      
Vornamen 
 

      
Wohnsitz 
 

      
Staatsangehörigkeit 
 

      
 
 
 
Hiermit beantrage ich die 
 
 

  Ersterteilung einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung  -------------------------------   Gebühr: 42,60 € 
                              
 

  Verlängerung meiner Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, welche am            
 

        abläuft/abgelaufen ist.   ---------------------------------------------------------------------------------   Gebühr: 38,--  €
             
 
 
Zur beantragten Ersterteilung/Verlängerung der FE zur Fahrgastbeförderung für eine Dauer von nicht 
mehr als fünf Jahren lege ich folgende Unterlagen vor: 
 
 

 
 
Fahrpraxisnachweis von mindestens zwei Jahren der Fahrerlaubnisklasse B (alt 3) - bei Beschränkung auf 
Krankenkraftwagen mindestens 1 Jahr - innerhalb der letzten 5 Jahre. (nur Ersterteilung) 

 
 
 
Nachweis der geistigen und körperlichen Eignung gem. § 11 Abs. 9 FeV in Verbindung mit Anlage 5 Nr. 1 zur 
FeV. (Ersterteilung und Verlängerung) 

 
 
 
Nachweis der Erfüllung der gem. § 12 Abs. 6 FeV in Verbindung mit Anlage 6 Nr. 2.1 oder Nr. 2.2 an das 
Sehvermögen gestellten Anforderungen durch Vorlage einer fachärztlichen Bescheinigung (auszustellen 
durch einen Betriebs- oder Arbeitsmediziner mit entsprechender Qualifikation oder einen Augenarzt) 
(Ersterteilung und Verlängerung) 
 

 Führungszeugnis. (Ersterteilung und Verlängerung) 
 
 

 bei Beschränkung auf Krankenkraftwagen Nachweis über Erst-Hilfe-Ausbildung. (nur Ersterteilung) 
 
 
Bei Ersterteilungsanträgen oder Verlängerungsanträgen ab dem 60. Lebensjahr zusätzlich 
 

 Eignungsuntersuchung nach Anlage 5 Nr. 2 zur FeV. 
 
 
 
 
Worms,  
 
    
   .................................................................................... 
                             (Antragsteller) 
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